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-  Längsgefälle < 0.5% sind wo möglich zu vermeiden, in Ausnahmefällen kann künstliches Randgefälle angeordnet werden

-  Bei kleineren Strassenablaufabständen ist in erster Linie das Randgefälle bis auf 0.5% zu erhöhen, in zweiter Linie

   kann der Strassenablaufrost entsprechend weniger abgesenkt werden

KÜNSTLICHES RANDGEF˜LLE
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